
Wartberg, am 03.02.2024

Aufbereitung, verarbeitete Erzeugnisse  

aus biologischer LandwirtschaftSpeisen, Zutaten
Die als „bio“ gekennzeichneten Speisen und/oder 
Zutaten entsprechen den Bestimmungen der österr. 
Richtlinie „Biologische Produktion“ gemäß §13 EU-
QuaDG idgF.

Zulassung als Zertifizierungsstelle in allen  Bundesländern 
Österreichs, akkreditiert gemäß 
EN ISO/IEC 17065 per Bescheid vom 27.03.2019
Erstakkreditierung: 16.04.1999

Dieses Dokument entspricht sinngemäß dem Anhang VI, Teil II (optionaler freiwilliger Teil) der Verordnung (EU) 
2018/848. Sofern Produkte gemäß Österreichischer Richtlinie für die biologische Landwirtschaft idgF. angeführt sind 
ist dies gesondert vermerkt. Dieses Dokument wurde konform mit den Vorgaben der EN ISO/IEC 17065 ausgestellt.

Produkt-Zertifikat 2023

1. Bestehender Kontrollvertrag, 2. Einhaltung der entsprechenden Richtlinien.

gültig von 03.02.24 bis zur Ausstellung des nächsten Zertifikates, längstens aber bis 31.01.2025

GUNNAR NIEHUSEN - Gablonzer HütteUnternehmer VIS: FG60710

Gosau 445Tätigkeit(en) des Unternehmers:
4825 Gosau

Status, Deklarationshinweis

Dipl. Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber

Kontrollstellen-Leiter = Zeichnungberechtigter
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Zertifikat-Nr. BIOS-00991-V 46120/01

Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Gültigkeit des Zertifikates:

für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
gemäß österreichischer Richtlinie für die biologische Produktion idgF.

Ver. (EU) 2018/848 Ökologische Produktion idgF.

AUFBEREITUNG

02.02.2024Kontrolldatum:

Das angegebene Unternehmen hat seine Tätigkeiten der Kontrolle unterstellt. Der Betrieb ist berechtigt 
folgenden Etikettierungshinweis (siehe Status) gemäß Art. 30 der VO(EU) 2018/848  bzw. gemäß 
Österreichischer Richtlinie für die biologische Produktion idgF. bis auf Widerruf zu verwenden. Auf den 
Etiketten oder den Begleitdokumenten der aufbereiteten Rohstoffe und Produkte ist die Kontrollnummer 
von BIOS AT-BIO-401 sowie weitere Angaben gemäß Art. 32, 33 der VO (EU) Nr. 2018/848 anzubringen. 


